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386 Das Feuerlöſchweſen .

brochenen Brande dieſer Art getroffenen beſonderen

Anordnungen der Löſchdirektion zuwiderhandeln .

8 115 . Wächter oder andere zur Beobachtung und ſo⸗

fortigen Anzeige von Brandausbrüchen dienſtlich verpflichtete
Perſonen werden , wenn ſie dieſe Pflicht vernachläſſigen , oder

gar zur Verheimlichung eines Brandes mitwirken , inſofern

nicht disziplinäre Ahndung ſtattfindet , an Geld bis zu 20

Talern oder mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft .

2. Reichsſtrafgeſetzbuch .

§ 360 . Ziffer 10 . Mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark

oder mit Haft wird beſtraft :
Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not ,

von der Polizeibehörde oder deren Stellvertreter zur Hilfe

aufgefordert , keine Folge leiſtet , obgleich er der Aufforderung

ohne erhebliche eigene Gefahr genügen konnte .

§ 368 Ziffer 8 iſt Seite 326 abgedruckt .

3. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 13 . Februar 1865 über das Löſchverfahren

bei Waldbränden .

( Regierungsblatt Seite 102. )

In Betreff des Löſchverfahrens bei Waldbränden wird

nach Anhörung der Großh . Direktion der Forſte , Berg⸗ und

Hüttenwerke aufgrund des 8 114 Ziffer 5 des Polizeiſtraf⸗
geſetzbuchs verordnet , wie folgt :

81 . Bei einem ausbrechenden Waldbrande haben die⸗

jenigen , welche ſich in deſſen Nähe befinden und denſelben
nicht ſogleich im Entſtehen zu unterdrücken in der Lage ſind ,
dem Bürgermeiſter des nächſtgelegenen Orts ſo ſchnell als

möglich Anzeige zu machen .

5 2. Sowie der Bürgermeiſter oder deſſen Stellvertreter

die Anzeige von einem Waldbrande erhält , hat er durch
reitende Boten den Bezirksbeamten , den nächſtwohnenden
Forſtbeamten , den Bezirksförſter des Bezirks , ſowie die
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